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der VO, daß der bestehende Ver
sicherungsschutz die Leiter der Be
triebe bzw. die Vorstände der LPG 
nicht davon entbindet, die materielle 
Verantwortlichkeit der Mitarbeiter 
bzw. Mitglieder geltend zu machen. 
Für die Geltendmachung sind der 
Betriebsleiter (§ 112 GBA) bzw. der 
Vorstand der LPG (§ 15 LPG-Ges.) 
verantwortlich. Sie haben also auch 
bei versicherten Schadensfällen die 
materielle Verantwortlichkeit zu prü
fen, ggf. die erforderlichen Maßnah
men durchzusetzeh vjnd der Staat
lichen Versicherung unverzüglich das 
Ergebnis mitzuteilen. Die von- den 
Schädigern auf Grund ihrer materi
ellen Verantwortlichkeit geleisteten, 
Zahlungen sind an die Staatliche 
Versicherung zu überweisen, wenn 
nicht beim Betrieb bzw. der LPG 
ein Schaden verblieben ist, der durch 
die Versicherungsleistung nicht ge
deckt1 ist. Das soll folgendes Beispiel 
verdeutlichen:
Ein neuwertiges Kraftfahrzeug, ist 
mit 500 M Selbstbeteiligung kasko
versichert. Wird an diesem Fahrzeug 
durch Fahrlässigkeit eines Betriebs
angehörigen z. B. ein Schaden von 
10 000 M verursacht, dann zahlt die 
Staatliche Versicherung 9 500 M an 
den Betrieb. Macht nun der Betrieb 
im Wege der materiellen Verant
wortlichkeit gegen den Schädiger 
wegen eines besonders groben Ver
stoßes gegen die Arbeitspflichten den 
Anspruch in Höhe eines vollen Mo
natsgehalts — das in unserem BeL 
spiel 650 M betragen soll — geltend 
(§ І13 GBA), dann hat der Leiter des 
Betriebes die Versicherung über die 
Höhe der materiellen Verantwort
lichkeit zu informieren und einen 
Betrag von 150 M (das ist der Be
trag, der über die Selbstbeteiligung 
hinausgeht) an die Staatliche Ver
sicherung zu überweisen.

Wird vom Betriebsleiter bzw. vom 
Vorstand der LPG die materielle 
Verantwortlichkeit des Mitarbeiters 
bzW. Mitgliedes entgegen den sich aus 
den arbeits- und LPG-rechtlicheh 
Bestimmungen für die Betriebsleiter 
ergebenden Verpflichtungen nicht ge
prüft und ggf. nicht durchgesetzt, so 
verstoßen sie damit gegen § 10 des 
Gesetzes bzw. der VO. Die Staat
liche Versicherung hat dann das 
Recht, vom Betrieb den über die 
Selbstbeteiligung hinausgehenden, 
durch die Versicherungsleistung ab
gedeckten Betrag zu fordern, weil 
Betriebsleiter bzw. LPG-Vorstand 
den Anspruch unberechtigt aufge
geben haben.
Nun muß die Prüfung der mate
riellen Verantwortlichkeit nicht im
mer zum Ergebnis haben, daß eine 
finanzielle -Entschädigung verlangt 
wird. Der Betrieb bzw. die LPG kön
nen auch auf die Geltendmachung 
des Schadenersatzes verzichten (§115 
Abs. 4 GBA, § 15 Abs. 2 LPG-Ges.). 
Geschieht das, so sind die Gründe 
dafür schriftlich festzulegen und 
dem Werktätigen mitzuteilen, wobei 
zu beachten ist, daß auch die Staat
liche Versicherung einen Durch
schlag des Schreibens erhält.
Die Beachtung der hier dargelegten 
Bestimmungen des Versicherungs
rechts durch Betriebsleiter und LPG- 
Vorstände trägt zur besseren Durch
setzung der sozialistischen Gesetz
lichkeit bei. Gleichzeitig wird hier
durch zusätzlicher Arbeitsaufwand 
bei den Betrieben und LPGs sowie 
der Staatlichen Versicherung vermie
den, der regelmäßig entsteht, wenn 
bei derartigen Schadensfällen nicht 
von vornherein die materielle Ver
antwortlichkeit geprüft wird.

PAUL HEROLD, Sektorenleiter 
bei der Kreisdirektion Zossen 
der Staatlichen Versicherung

Zur Verjährung des Anspruchs 
eines außerhalb der Ehe geborenen Kindes 

-atif Erhöhung des Unterhalts für die Vergangenheit

Zuweilen wird in der gerichtlichen. 
Praxis die Auffassung vertreten, ein 
außerhalb der Ehe geborenes Kind 
habe beim Vorliegen der übrigen in 
§ 22 FGB genannten' Voraussetzun
gen einen Rechtsanspruch gegen sei
nen Vater auf Erhöhung des Unter
halts rückwirkend für das laufende 
Jahr und für die vier vorhergehen
den Jahre, ohne daß der in An
spruch genommene Mann wegen 
dieser Jahre Verjährung einwenden 
könne. Diese Auffassung wird aus 
§46 Abs. 1 Satz 3 FGB . abgeleitet, 
weil diese Bestimmung wegen der 
Unterhaltszahlung des Vaters für 
sein außerhalb der Ehe geborenes 
Kind ausdrücklich auf die §§ 19; 20 
Abs. 1, 21 und 22 FGB verweist, jedoch 
nicht auf § 20 Abs. 2 FGB, wonach 
Unterhaltsrückstände höchstens für 
ein Jahr rückwirkend gerichtlich gel
tend gemacht werden können. Des
halb gelte bei solchen Klagen § 108

FGB, wonach lediglich diejenigen 
Forderungen verjährt sind, die, frü
her als vier Jahre vor dem Jahr der 
Klageerhebung fällig geworden sind. 
Dieser Ansicht waren zunächst of
fenbar auch die Verfasser des FGB- 
Lehrkommentars, 1. und 2. Auflage, 
Berlin 1966 und 1967 (vgl. Anm. II 
Ziff. 5 Buchst а zu § 22 [S. 97]). Da
gegen wird nunmehr in der 3. Auf
lage des FGB-KommentStrs, Berlin 
1970, die Auffassung vertreten, daß 
bei einer Abänderungsklage Rück
stände gemäß § 20 Abs. 2 in der Re
gel in einem Jahr verjähren und 
daß das auch bei Abänderungsan
sprüchen des außerhalb der Ehe ge
borenen Kindes gilt (vgl. Anm. 2.5. 
zu § 22 [S. 118 f.]). Dieser Auffas
sung ist zuzustimmen.
Zunächst sei darauf hingewiesen, 
daß durch §46 Abs. 1 Satz 3 FGB- 
sämtliche in §22 FGB enthaltenen 
Bestimmungen — also auch dessen

Abs. 2 Satz 2, der auf § 20 Abs. ,2 
FGB weiterverweist — für die Un- 
terhaltsbeziehufigen zwischen dem 
außerhalb der Ehe geborenen Kind 
und seinem Vater für anwendbar 
erklärt werden. Auch. in .Ziff. 8 
Buchst, а des Beschlusses des Prä-, 
sidiums des Obersten Gerichts zur 
einheitlichen Anwendung der 
FVerfO vom 18. Mai 1966 — I Pr — 
112 - 5/66 (NJ 1966 S. 411)' wird 
allgemein darauf hingewiesen, daß 
der . Unterhaltsberechtigte bei we
sentlicher Erhöhung des Einkommens 
des Verpflichteten nur mit der Ein
schränkung des § 20 Abs. 2 FGB 
eine rückwirkende Erhöhung des 
Unterhalts verlangen kann; differen
ziert wird zwischen den Ansprüchen 
von Kindern, die während bzw. 
außerhalb der Ehe geboren sind, 
nicht. Deshalb ist bereits aus der 
Systematik des Gesetzes und dem 
genannten Beschluß zu entnehmen, 
daß die Unterhaltsverpflichteten in
soweit gleichgestellt sind.
§ 108 FGB gilt m. E. nur dann, wenn 
für außerhalb der Ehe geborene 
kinder e r s t m a l i g  — in der Regel 
im Zusammenhang mit der Feststel
lung der Vaterschaft — Unterhalt 
gegen ihren Vater geltend gemacht 
wird. Diese lange Verjährungsfrist 
ist notwendig, weil aus vielfältigen 
Gründen nicht immer die Unterhalts
ansprüche dieser Kinder unverzüg
lich gegen die Väter geltend gemacht 
werden können. Deshalb ist es not
wendig, die außerhalb der Ehe ge
borenen Kinder durch eine relativ 
länge Verjährungsfrist vor dem Ver
lust ihrer für die Vergangenheit 
entstandenen Unterhaltsforderungen 
zu schützen. Liegt jedoch bereits ein 
vollstreckbarer Titel auf Zahlung 
von Unterhalt für ein außerhalb der 
Ehe geborenes Kind vor, so kann 
dieses bei der Geltendmachung eines , 
höheren Unterhalts gemäß § 22 FGB 
nicht anders gestellt sein als ein 
während der Ehe geborenes Kind, 
dessen Eltern geschieden sind bzw. 
getrennt leben. .
In allen diesen Fällen ist der drin
gendste Lebensbedarf der Kinder 
durch die Unterhaltszahlungen der- 
Väter gedeckt; in der Regel sind den 
Erziehungsberechtigten auch die An
schriften der Unterhaltspflichtigen 
und meist auch deren Arbeitsstellen 
bekannt. Mit Hilfe des Referats Ju
gendhilfe oder der Gerichte ist es 
allen Müttern gleichermaßen mög
lich, vom Betrieb Auskunft über das 
Einkommen des Unterhaltspflichtigen 
zu erhalten und dann ggf. auf Erhö
hung des Unterhalts zu klagen.
Es besteht demnach kein Bedürfnis, 
Ansprüche von außerhalb der Ehe 
geborenen Kindern auf Erhöhung des 
Unterhalts hifisIchtUch des Zeit
raums, . für den eine rückwirkende 
Erhöhung geltend gemacht werden 
kann, rechtlich anders zu behandeln 
als Ansprüche der Kinder, deren El
tern miteinander verheiratet sind 
oder waren.
Zusammenfassend kann also festge
stellt werden, daß im Falle einer 
Klage auf Erhöhung des Unterhalts 
auch der Vater eines außerhalb der
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